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RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) 
 
Landesbauordnung (LBO) 
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 357, ber. S. 416),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017. (BGBl. I S. 3786) 
 
Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Form vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 14.05.2018 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am  

3. Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) BauGB 

vom 17.06.2019 bis 19.07.2019 

4. Anhörung der Behörden 
gem. § 4 (1) BauGB 

vom 17.06.2019 bis 19.07.2019 

5. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 
und Auslegungsbeschluss 

am  

6. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 
gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 

 

 6.1 Bekanntmachung am  

 6.2 Auslegungsfrist / Behördenbeteiligung vom  bis 

7. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am  

8. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am  

 
Zur Beurkundung 
Bad Friedrichshall, den ....................... 
 

------------------------------------ 
        Bürgermeister
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-
lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 
Art enthalten, außer Kraft. 
 
In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 GI - Industriegebiete (§ 9 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe 

Beschränkung der allgemein zulässigen Nutzungen nach § 1 Abs. 5 BauNVO: 

Nicht zulässig sind: 

- Tankstellen 

Ausschluss nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: 

Nicht zulässig sind: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 BMZ - Baumassenzahl 

Baumassenzahl entsprechend Planeintrag. 
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2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) entspre-
chend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m zulässig. Die Erd-
geschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Fertigfußboden zu messen. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen bestimmen sich durch maximale 
Gebäudehöhen (GH) entsprechend Planeintrag. 

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen ist die festgelegte maximale 
Erdgeschossfußbodenhöhe (EFHmax). Oberster Bezugspunkt ist die fertige Gebäudeober-
kante. 

Erläuterungsskizze: 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

a100m = abweichende Bauweise: Im Sinne einer offenen Bauweise mit einer maximal 
zulässigen Gebäudelänge von 100,00 m 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 
entsprechend Planeintrag. 
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4. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

4.1 Private Grünfläche West <1> 

Die Fläche zwischen Wald und GI-Fläche (4.570 m²) wird insgesamt als Fettwiese einge-
sät. Dabei ist Saatgut gesicherter Herkünfte zu verwenden. 

10 % der Fläche sind mit Sträuchern (Pflanzgröße: 2 xv, 60-100) in kleinen, verstreut ste-
henden Gruppen (z.B. 10 x 30 St.) zu bepflanzen. 

In der Fläche sind außerdem 10 hochstämmige Laub- oder Obstbäume, Pflanzgröße min. 
12/14, zu pflanzen. 

Verwendet werden dürfen nur gebietsheimische Arten bzw. bei den Obstbäumen Sorten 
aus den Artenlisten im Anhang. 

In der Bauzeit auf der GI-Fläche wird die Grünfläche nach Osten mit einem Bauzaun ge-
gen Befahren und Lagern gesichert. Der Bauzaun wird mit einem Reptilienzaun kombi-
niert, der verhindert, dass Eidechsen, die in den Flächen leben bzw. bei der Vergrämung 
dorthin verbracht wurden, in die GI-Fläche ein- oder zurückwandern. 

Um die Fläche besonders für Zauneidechsen attraktiv zu machen, werden dem Waldrand 
vorgelagert 15 kombinierte Stein- (1,5 m³) und Totholzhäufen (2m³) geschüttet bzw. ein-
gebaut. Die Steinhäufen werden 60-80 cm in den Untergrund eingebunden, um sie auch 
zur Überwinterung geeignet zu machen. 

Die Wiesenfläche wird 1 - 2-mal jährlich gemäht und das Mähgut abgeräumt. 

4.2 Private Grünfläche Nord <2> 

Die nördliche Fläche (ca. 1.640 m²) umfasst im Wesentlichen die Feldhecke am Nordrand 
des Plangebietes und die südlich vorgelagerte, schon geräumte Brachfläche. 

Die Hecke wird erhalten und die Brachfläche durch Pflege offengehalten. Die Fläche wird 
1 - 2 mal jährlich gemäht und das Mähgut abgeräumt. 

Die Fläche wird nach Süden mit einem Bauzaun gegen Befahren und Lagern gesichert. 
Der Bauzaun wird mit einem Reptilienzaun kombiniert, der verhindert, dass Eidechsen, 
die in den Flächen leben bzw. bei der Vergrämung dorthin verbracht wurden, in die GI-
Fläche ein- oder zurückwandern. 

Zur Verbesserung der Fläche für Zauneidechsen werden südlich im Anschluss an die He-
cke 10 kleine kombinierte Stein- (0,5 m³) und Totholzhäufen (1 m³) geschüttet bzw. ein-
gebaut. Auf eine Einbindung in den Untergrund wird verzichtet. 

4.3 Extensive Dachbegrünung von Flachdächern 

Flachdächer sind mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Die Kombination mit 
Solar- und Photovoltaikanlagen ist zulässig. 
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4.4 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze und Lagerplätze sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser, sofern 
nicht schädlich verunreinigt, versickern kann (z.B. Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schot-
terrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Unterbau ist auf den Belag abzustim-
men. 

4.5 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig. 

4.6 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Beleuchtung des Gebiets mit insektenscho-
nenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind 
Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streulicht 
erzeugen. Außenbeleuchtungen sind auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu be-
schränken. 

4.7 Getrennte Regenwasserableitung 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser der Dachflächen ist getrennt zu er-
fassen und an den Regenwasserkanal anzuschließen.  

5. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Auf dem Gelände, welches sich im Eigentum der Südwestdeutschen Salzwerke AG befin-
det, sind nachfolgende Rechte eingetragen: 

- Abwassersammlerleitung mit Pumpwerk  
des Abwasserzweckverbandes Unteres Sulmtal 

- Gasleitung der Stadtwerke im Norden und Westen 

- Geh- und Radweg entlang des Kochers und des Neckars 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind alle Dachformen mit einer Dachneigung von 0° bis 30°. 
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1.2 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

1.3 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbung ist unzulässig. 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 
sind unzulässig. 

Werbeanlagen werden auf eine maximale Höhe von 1,00 m begrenzt. 
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III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Bad Friedrichshall (Bau-
rechtsamt) anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt Bad Friedrichshall und das Landratsamt sind umge-
hend über Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 
Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 
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Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 
ist unzulässig. 

5. Baugrunduntersuchung 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsgebiet von Auenlehm und anthropogenen Auffüllungen mit jeweils im Detail 
nicht bekannter Mächtigkeit. Darunter befinden sich die Gesteine des Oberen Muschel-
kalks. 

Die Auffüllungen sind ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet. Mit einem kleinräumig 
deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vor-
handene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen füh-
ren. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-
plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 
verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-
ckerungsgut-achtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spal-
ten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu 
Fundamenten zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

6. Gehölzrodung und regelmäßige Mahd im Vorfeld der Bebauung 
mit Vergrämung von Zauneidechsen 

Im Vorfeld von Baumaßnahmen sind Gehölze und Gestrüpp im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis zum 28. Februar zu roden. Die Wurzelstöcke bleiben zunächst im Boden, Astwerk und 
Schnittgut werden geräumt. 

Ab dem Beginn der Vegetationsperiode wird die gesamte GI-Fläche im Vorfeld von Bau-
arbeiten regelmäßig, d.h. mindestens alle 2 Wochen kurz gemäht, das Mähgut wird ab-
geräumt. Damit wird verhindert, dass sich Vegetation entwickelt, in der Bodenbrüter 
Nester anlegen können und die Fläche wird für Zauneidechsen unattraktiv gemacht. 
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Abhängig von der Witterung werden etwa Anfang April an einem sonnigen Morgen 
(nicht vor 10 Uhr) die Wurzelstöcke gezogen und die Vegetation mit der oberen Boden-
schicht abgeschoben. 

Die Arbeiten werden von einer fachkundigen Person begleitet, die ggf. auftauchende 
Reptilien einfängt und in die vorbereiteten Grünflächen im Norden und Westen des Plan-
gebietes verbringt. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

7. Artenschutz 

Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. 

Es ist verboten, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen 
Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 

Es ist außerdem verboten, Tiere der besonders geschützten Arten, der streng geschützten 
Arten sowie europäische Vogelarten erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 BNatSchG). Auch dürfen deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt 
oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

8. Vogelschutz an Glasflächen und Fassaden 

Zur Vermeidung von Vogel-Kollisionen sind transparente Glasflächen mit Sicht auf da-
hinter stehende Bäume und Büsche oder den freien Himmel zu vermeiden. Ebenso spie-
gelnde Glas- und /oder Metallflächen in denen sich Gehölze oder der Himmel spiegeln.  

Größere Glas- und Fensterflächen mit Sicht auf dahinter stehende Bäume und Büsche 
oder den freien Himmel sind mit Vogelschutzglas der Kategorie A auszustatten. Alterna-
tiv sind wirksame Markierungen gegen Kollisionen einzuplanen. z.B. vertikale Linien (min. 
5 mm breit bei max. 10 cm Abstand), horizontale Linien (min. 3 mm breit bei max. 3 cm 
Abstand oder min. 5 mm breit bei max. 5 cm Abstand), Punktraster (min. 25% Deckungs-
grad bei min. 5 mm Ø oder min. 15% Deckungsgrad ab 30 mm Ø). 

9. Bergbau 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb einer Bergbauberechtigung der Südwestdeutsche 
Salzwerke AG und in der Nähe des Grubengebäudes vom Bergwerk Kochendorf. Ob-
gleich ein Abbau von Steinsalz hier nicht mehr geplant ist, können bergbauliche Einflüsse 
infolge des ehemaligen Steinsalzabbaus nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Nähere Auskünfte zu den bergbaubedingten Einflüssen auf die Tagesoberfläche im Be-
reich des Steinsalzbergbaus erteilt der Bergbauunternehmer, die Südwestdeutsche Salz-
werke AG, Heilbronn. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Gebietsheimischer Gehölze für Anpflanzungen 
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Artenliste 2: Obstbaumsorten 
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